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(1) Rechtskräftige Entscheidungen, die auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften ergangen sind, gelten als

Entscheidungen nach diesem Bundesgesetz.

(2) Ein auf Grund landesgesetzlicher Regelungen zum 31. Dezember 2011 rechtskräftig zuerkanntes P egegeld gilt ab

1. Jänner 2012 als nach diesem Bundesgesetz zuerkannt. Personen, denen zum 31. Dezember 2011 ein P egegeld

nach den bisherigen landesgesetzlichen Regelungen rechtskräftig zuerkannt wurde, haben ab 1. Jänner 2012 einen

P egegeldanspruch nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes in Höhe der bisher nach landesgesetzlichen

Vorschriften gewährten Stufe; Bescheide darüber sind nicht nochmals zu erlassen. § 48b Abs. 1 bis 4 ist sinngemäß

anzuwenden.

(3) Das P egegeld nach den bisherigen landesgesetzlichen Regelungen gilt mit Ablauf des 31. Dezember 2011 als

eingestellt.

(4) Alle am 1. Jänner 2012 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren, insbesondere auf Zuerkennung oder

Erhöhung des P egegeldes nach den bisherigen landesgesetzlichen Regelungen, sind vom bzw. gegen den bis zum

31. Dezember 2011 zuständigen Entscheidungsträger bis zur rechtkräftigen Erledigung, einschließlich eines allfälligen

sozialgerichtlichen Verfahrens, nach den landesgesetzlichen Regelungen zu Ende zu führen. Nach rechtskräftiger

Erledigung dieser Verfahren sind Abs. 1 bis 3 sinngemäß anzuwenden. Bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser

Verfahren bleibt der bisherige Entscheidungsträger für alle Angelegenheiten der Durchführung zuständig. Nach

Abschluss der Verfahren ist § 33 Abs. 5 anzuwenden. Der Bund hat den Ländern in solchen Fällen den geleisteten

Aufwand für ein ab 1. Jänner 2012 gebührendes Pflegegeld zu ersetzen.

(5) Bei einem Ruhen des Anspruches auf P egegeld nach den bisherigen landesgesetzlichen Regelungen ist ab

1. Jänner 2012 § 12 anzuwenden.

(6) In Fällen, in denen zum 31. Dezember 2011 nach den bisherigen landesgesetzlichen Regelungen ein Übergang des

Anspruches auf P egegeld wegen einer stationären P ege erfolgte, ist mit Wirkung vom 1. Jänner 2012 die Höhe des

übergehenden Anspruches gemäß § 13 von Amts wegen neu festzusetzen.

(7) Rückforderungs-, Aufrechnungs- und Regressansprüche des bisherigen Landespflegegeldträgers gehen mit Wirkung

vom 1. Jänner 2012 auf den Bund über; die Vorschriften dieses Bundesgesetzes sind sinngemäß anzuwenden.

(8) Der nach landesgesetzlichen Regelungen der Länder Niederösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg

aus Anlass der Übernahme der Landesp egegeldfälle durch den Bund geleistete Vorschuss in Höhe des für Dezember

2011 ausbezahlten P egegeldes gebührt anstelle des verhältnismäßigen Teiles des P egegeldes gemäß § 9 Abs. 3 für

den Kalendermonat, in dem der Anspruch auf P egegeld erlischt. Der Bund hat den Ländern Niederösterreich,

Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg den Aufwand für diese Vorschusszahlung zu ersetzen.

(9) Für Personen gemäß § 3 Abs. 1 Z 5 lit. c und Z 6 lit. c, die im Dezember 2011 ein P egegeld beziehen und bei denen

der Leistungsanspruch am 31. Dezember 2011 aufrecht ist, ist von dem mit Ablauf des 31. Dezember 2011 zuständigen

Entscheidungsträger ein Vorschuss an P egegeld zu leisten. Dieser Vorschuss gebührt anstelle des verhältnismäßigen

Teiles des P egegeldes gemäß § 9 Abs. 3 für den Kalendermonat, in dem der Anspruch auf P egegeld erlischt. Die

Vorschusszahlung ist in der Höhe des für Dezember 2011 ausbezahlten P egegeldes spätestens am 1. Jänner 2012 zu

leisten. Alle auf das P egegeld anzuwendenden Bestimmungen mit Ausnahme des § 12 gelten auch für die

Vorschusszahlung.

(10) Auf ein P egegeld, das Personen zum 31. Dezember 2011 auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften zur

Vermeidung einer sozialen Härte geleistet wird, sowie auf Anträge in anhängigen Verfahren, die bis zu diesem

Zeitpunkt gestellt werden, sind Abs. 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden.
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